
Ablauf der Referendumsfrisi: 21. August 1997

#ST# Bundesgesetz
über den Ervverb von Grundstücken
durch Personen im Ausland
(BewG)

Änderung vom 30. April 1997

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 26. März 1997 ",
beschliesst:

I

Das Bundesgesetz vom 16. Dezember 19832| über den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland wird wie folgt geändert:

Ingress, erstes Alinea

gestützt auf die allgemeine Zuständigkeit des Bundes im Bereich der auswärtigen
Angelegenheiten
sowie die Artikel 64 und 64bis der Bundesverfassung,

Art. 2 Abs. 2 und 3
2 Keiner Bewilligung bedarf der Erwerb, wenn:
a. das Grundstück als ständige Betriebsstätte eines Handels-, Fabrikations- oder

eines anderen nach kaufmännischer Art geführten Gewerbes, eines Handwerks-
betriebes oder eines freien Berufes dient;

b. das Grundstück dem Erwerber als natürlicher Person als Hauptwohnung am
Ort seines rechtmässigen und tatsächlichen Wohnsitzes dient; oder

c. eine Ausnahme nach Artikel 7 vorliegt.
3 Beim Erwerb von Grundstücken nach Absatz 2 Buchstabe a können durch Wohn-
anteilvorschriften vorgeschriebene Wohnungen oder dafür reservierte Flächen miter-
worben werden.

Art. 4 Abs. l Bst. b, d und f sowie Abs. 2
1 Als Erwerb eines Grundstückes gilt:
b. die Beteiligung an einer vermögensfähigen Gesellschaft ohne juristische Per-

sönlichkeit, deren tatsächlicher Zweck der Erwerb von Grundstücken ist;
d. Aufgehoben
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f. die Begründung und Ausübung eines Kaufs-, Vorkaufs- oder Rückkaufsrechts
an einem Grundstück oder an einem Anteil im Sinne der Buchstaben b, c
und e;

2 Als Erwerb eines Grundstückes gilt auch, wenn eine juristische Person oder eine
vermögensfähige Gesellschaft ohne juristische Persönlichkeit ihren statutarischen
oder tatsächlichen Sitz ins Ausland verlegt und Rechte an einem Grundstück bei-
behält, das nicht nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a bewilligungsfrei erworben
werden kann.

Art. 5 Abs. 2

Aufgehoben

Art. 7 Sachüberschrift und Bst. i

Übrige Ausnahmen von der Bewilligungspflicht

Keiner Bewilligung bedürfen:
i. natürliche Personen, die infolge der Liquidation einer vor dem I.Februar

1974 gegründeten juristischen Person, deren tatsächlicher Zweck der Erwerb
von Grundstücken ist, eine Wohnung erwerben, wenn sie nach den damals gel-
tenden Vorschriften im entsprechenden Umfang Anteile an der juristischen
Person erworben haben.

Art. 8 Abs. l Bst. a und d
1 Der Erwerb wird bewilligt, wenn das Grundstück dienen soll:
a. Aufgehoben
d. zur Deckung pfandgesicherter Forderungen ausländischer und ausländisch

beherrschter, in der Schweiz zum Geschäftsbetrieb zugelassener Banken und
Versicherungseinrichtungen in Zwangsverwertungen und Liquidationsverglei-
chen.

Art. 9 Abs. l Bst. b, 12 Bst. e, 16 Abs. 3 und 18 Abs. 4

Aufgehoben

Art. 21 Abs. l Bst. b
1 Eidgenössische Beschwerdeinstanzen sind:
b. der Bundesrat für Beschwerden gegen Verfügungen des Eidgenössischen

Departements für auswärtige Angelegenheiten;

Art. 25 Sachüberschrift und Abs. lbis

Widerruf der Bewilligung und nachträgliche Feststellung
der Bewilligungspflicht

lbis Die Bewilligungspflicht wird von Amtes wegen nachträglich festgestellt, wenn
der Erwerber einer zuständigen Behörde, dem Grundbuchverwalter oder dem Han-
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delsregisterführer über Tatsachen, die für die Bewilligungspflicht von Bedeutung
sind, unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht hat.

Art. 29 Abs. l
1 Wer vorsätzlich einer zuständigen Behörde, dem Grundbuchverwalter oder dem
Handelsregisterführer über Tatsachen, die für die Bewilligungspflicht oder für die
Bewilligung von Bedeutung sind, unrichtige oder unvollständige Angaben macht
oder einen Irrtum dieser Behörden arglistig benutzt, wird mit Gefängnis oder mit
Busse bis zu 100 000 Franken bestraft.

H

Das Bundesgesetz vom 23. Juni 1950 n über den Schutz militärischer Anlagen wird
wie folgt geändert:

Art, 3 Abs. lbi!

Auf gehobeil

III

Übergangsbestimmungen
1 Die Änderung dieses Gesetzes ist auf Rechtsgeschäfte anwendbar, die vor dem
Inkrafttreten dieser Änderung abgeschlossen, aber noch nicht vollzogen worden
oder noch nicht rechtskräftig entschieden sind.
2 An eine Bewilligung geknüpfte Auflagen fallen von Gesetzes wegen dahin, wenn
das neue Recht sie nicht mehr vorschreibt oder es den Erwerb nicht mehr der
Bewilligungspflicht unterstellt; ihre Löschung im Grundbuch erfolgt auf Antrag
des Erwerbers.
3 Kann der Grundbuchverwalter nicht ohne weiteres feststellen, ob eine Auflage
von Gesetzes wegen dahingefallen ist, verweist er den Anmeldenden an die Bewilli-
gungsbehörde; Artikel 18 Absatz l ist sinngemäss anwendbar.

IV

Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Ständerat, 30. April 1997 Nationalrat, 30. April 1997

Der Präsident: Delalay Die Präsidentin: Stamm Judith
Der Sekretär: Lanz Der Protokollführer: Anliker

Datum der Veröffentlichung: 13. Mai 1997"

Ablauf der Referendumsfrist: 2 1.August 1997
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